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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-000861/2024
an die Kommission
Artikel 138 der Geschäftsordnung
Christine Anderson (ID)

Betrifft: Vereinbarkeit des deutschen Demokratiefördergesetzes mit Unionsrecht angesichts 
potenzieller verfassungsrechtlicher Bedenken

Im Zuge der Einführung des sogenannten Demokratiefördergesetzes in Deutschland1, mit dem 
zusätzliche Instrumente zur Förderung der Demokratie eingeführt werden sollen, gibt es erhebliche 
Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit2 und möglicher Konflikte mit den Grundwerten der 
Union. Die Kritik fokussiert sich auf die potenzielle Überdehnung staatlicher Eingriffe und die 
Schaffung von Strukturen, die die Freiheit und Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft einschränken 
könnten, was den in Artikel 2 EUV3 verankerten Prinzipien der Freiheit, Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit zuwiderlaufen könnte.

1. Wie bewertet die Kommission die Vereinbarkeit des deutschen Demokratiefördergesetzes mit 
den Unionsverträgen, insbesondere angesichts der vom Wissenschaftlichen Dienst des 
Bundestages vorgebrachten Bedenken hinsichtlich potenzieller Verfassungswidrigkeit und 
Konflikte mit Artikel 2 EUV in Bezug auf die Grundwerte der Europäischen Union?

2. Sieht die Kommission das Risiko, dass mit dem Demokratiefördergesetz oppositionelle Stimmen 
und kritische zivilgesellschaftliche Akteure eingeschränkt oder ausgeschaltet werden, und wie 
steht dies im Einklang mit den in den Unionsverträgen verankerten Grundsätzen der 
Meinungsfreiheit und des demokratischen Pluralismus?

Eingang:20.3.2024

1 https://dserver.bundestag.de/btd/20/058/2005823.pdf
2 https://www.bundestag.de/resource/blob/992270/3e37bd044f8fe7840bca05e5a0326edd/WD-3-019-24-

pdf.pdf
3 https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/de/FTU_4.1.2.pdf


